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31.12.2019 

Index 

94 Sanitätsrecht 

Text 

§ 6 

Protokoll- und Geschäftsführung 

(1) Über den Verlauf der Sitzung ist ein Protokoll zu verfassen. Es ist von den vom Ausschuß 
gewählten zwei Schriftführern zu fertigen, vom Vorsitzenden gegenzuzeichnen und dann unverzüglich an 
die Ausschußmitglieder zu versenden. 

(2) Die Geschäftsführung des Beratungsausschusses hat durch jene Dienststelle des Amtes der NÖ 
Landesregierung zu erfolgen, die mit der wirtschaftlichen Führung der Landeskrankenanstalten und der 
Wirtschaftsaufsicht über die sonstigen öffentlichen Krankenanstalten betraut ist. 
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